
r; 7 C, der Beilagen zu den .§tenograpQischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 12. Mai 
1971, beti"effend ein Bundesgesetz , mit dem das Einführungs
gesetz zu den Vervraltungsverfahrensgesetzen geändert wird 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
soll das behördliche Verfahren, des im Schiffahrtspoli
zeigesetz, BQ~desgesetzblatt Nr. 91/1971,vorgesehenen 
Amtes für Schiffahrt in den An\'!endu.....'1gsbereich des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950 und des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1950 einbezogen werden. Dadurch 
soll dem Legalitätsprinzip des Art. 18 B-VG', wonach zugleich 
mit der materiell-gesetzlichen Regelung der Aufgaben 
einer Behörde auch entsprechende verfahrensrechtliche 
Regelungen zu schaffen sind, Rechnung getragen i'lerden. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechtsangelegen
heiten hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 25. Mai 1971 in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Aus
schuß für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten den 

Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 
Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

12. Mai 1971, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
EinfÜhrungsgesetz zu den Ver\<lal tungsverfahrensgesetzen 
geändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Wien, am 25. Mai 1971 

Dr.Jolanda 0 f f e n b e ck 
Berichterstatter 

N 0 v a k 

Obmann 
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